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Bund. (I) IM AT. (A) Begr i ff Hehr. b•rit (285mal im 
AT, Etymologie umstritten) meint die gesellschaftliche 
und rechtliche Wirklichkeit eines Vertrags, und zwar 
Vertragsschluß wie Vertragsverhältnis. Dieses wurde im 
Alten Orient gemeinschaftlicher verstanden als heute und 
Verwandtschaftsverhältnissen angenähert. Die Riten des B.esschlusses machen sichtbar, daß hier bindende Verpflichtung vorliegt. Meist geschah der Abschluß durch + Eid (Gn 21 ,23f 26,28ff Dt 29,11 Jos 9,15 1Sm 20,42), so daß «Eid» zum Synonym für B. wurde (Gn 26,28 2Sm 21 , 7 Neh 6, 18). Als Garant («Zeuge») des B.es wurde die Gottheit angerufen (Gn 31,50-54 1Sm 20,23.42, vgl. Am 1,9), man schloß Verträge «vor Jahwe» (1Sm 20,8 23,18 2Sm 5,3 2Kg 11,4 23,3Jr 34,1 5). Steinmalekonnten als «Zeugen» errichtet werden (Gn 31,44-54 Ex 24,4 Jos 24,26f). Die im Alten Orient übliche Ausfertigung von Urkunden ist im AT (wohl zufällig) nur für den Gottesbund bezeugt (lubot habb•rit Dt 9,9.1 r. 15; sifer habb•rit Ex 24,7 2Kg 23,2.21; sifer hattiiräh Jos 24,26 Dt 29, 20 31,26 u.ö.), ebenso das in Zusammenhang mit den bedingten Selbstverfluchungen des Eides stehende symbolische Hindurchschreiten zwischen zweigeteilten Tieren (Gn 15,5-17 Jr 34,18-21 - daher die Wendung «den B. schneiden»). Die Riten des Bundesschlusses symbolisieren ferner die zustande kommende Gemeinschaft: Geschenke (Gn 21,27-32), Kleider-und Waffentausch (1Sm 18,4), Handschlag (Ez 17,18), gemeinsames +Mahl (Gn 26,30 31,46 Jos 9,14 2Sm 3,20). Das B.esmahl kann im Rahmen eines Opfers stehen (zebab, s•lämim), vgl. Gn 31,54 und Ps 50,5, wozu ( +) Salz- und Blutriten gehören («Salzbund» Nm 18,19 2Chr 13,5; «B.esblut» Ex 24, 6-8.11 Zach 9,II). Wesentliches Gut des B. ist der Jäliim, der friedliche Rechtszustand, aus dem Sicherheit und Wohlstand erfließt. Das b.esgemäße Verhalten (besed) erschöpft sich nicht in der Ableistung der übernommenen Verpflichtungen, sondern fordert Loyalität, Treue, Freundschaft, Liebe (zu «Liebe» vgl. 1Kg 5,15 2Sm 19,7 1Sm 18,3 20,17 2Sm 1,26 Dt 6,5 u.ö. Ri 5,31). B.esbruch entpflichtet den Partner, ist Frevel gegen die Gottheit und entfesselt die Flüche des B.esabschlusses. Die Partner eines B. können gesellschaftlich oder politisch 
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ungleich sein. Beim B.esschluß kann ein Vermittler auf
treten (2Sm 3 2Kg II,17 Jos 24,25 Dt 28,69). - Zu fast 
allen bisher erwähnten Eigentümlichkeiten des at.lichen B. bietet die altorientalische Umwelt Parallelen. Beson
ders wichtiges Vergleichsmaterial bieten die Suzer�ni
tätsverträge, vor allem der hethitischen Großkömge. 
Initiative zur Vertragsschließung und Festlegung der Ver
tragsbedingungen gehen vom Großkönig aus. Er gewäh;t 
dem Vasallen seinen Schutz, dieser bindet sich eidlich 111 
Ausschließlichkeit an seinen Suzerän. Der Vertrag wird schriftlich ausgefertigt, die Urkunde folgt einem festen 
Formular. Garanten sind die Götter beider Parteien. 
(B) B.ni s se  zwischen Einzelnen und  Gruppen. 
Mehr oder weniger zufällig berichtet das AT von B.en 
zwischen Einzelnen, die aber dann leicht für ihre Sippen 
stehen (Gn 31,44-54 1Sm 18,1-4 20 23,18 2Sm 21,7 
2Kg II,4-8 Neh 6,18 Ps 55,21), vom Vertrag zwischen 
König und Volk (2Sm 3,12-21 5,1-3 2Kg u,17), von B.en zwischen Stämmen (Gn 21,22-32 26,26-32 Jos 
9,3-27), von Verträgen mit Nachbarkönigen und -staa
ten (1Sm u,1 1Kg 5,1.15.26 15,19 20,34 Ez 17,13 f �s 
12,2 Am 1,9). - In Israel gab es ein religiöses Verbot, sich 
mit den nichtisraelitischen Landesbewohnern vertrag
lich zu verbinden: Ex 23,32 34,12-1 6 Dt 7,2. Es dürfte 
aus der Situation der Landnahme stammen. Es wollte 
den bei B.esschluß unvermeidbaren Kult fremder Götter verhindern (Ex 23,32f 34,15). Polemiken von Propheten 
gegen königliche B.nispolitik übersetzen das alte Verbot 
in neue Situationen. Dieses Israel von anderen Völkern 
unterscheidende V erbot wird erst verständlich durch den 
«Gottesbund», der die Grundlage von Israels religiöser 
Existenz bildet und auch nur ihm eigen ist (alle bisher auf
getauchten «Parallelen» sind nicht überzeugend). 
(C) Der B. Gottes  mit  I srae l. Er bindet Israel _in 
rechtlich-personaler Weise und andere Kulte ausschlie
ßend an Jahwe. Das hebt Israel entscheidend von aller naturmythisch-polytheistischen Religionen der Um�e t 
ab. Naturhaft klingende Aussagen über das Gottesverh�lth nis (eheliche Liebe, Vater) werden vom ll. her rec��hc 
verstanden. Die juristische Be�rifflichkeit wir�t z�nac�� wohltuend und klärend. Erst 1m Laufe der Zeit zeigt si 

auch ihre Grenze. . . (1) Konstitutiv für di� Religion Israels ist. der S i na�= bund. Da die Texte m Ex 19-24 32-34 eme kom� h zierte, kultisch gefilterte Traditionsgeschichte hinte�_sic 
habe�, sind die m_it Sicherheit anzunehn:ienden VorgafJi� im emzelnen mcht mehr rekonstruierbar. Jeden 
brachten die unter Moses aus Ägypten befreiten S_tämme 

bei der Landnahme schon die B.esinstitution (mit Bhes

lade, B.esurkunde, B.eskult) mit sich. Ob der B:. 5� .. t 
in der Wüstenzeit genau in Analogie zu den Suzeramt�:;; verträgen modelliert war, kann von den Quellen her ��d mehr klar entschieden werden. Mindestens recht d geschah das aber. Daher spiegeln jetzt alle vom Sina*u;e und seinen späteren Erneuerungen handelnden e 
mehr oder weniger deutlich das dem hethitischen Ver
tragsformular weitgehend entsprechende •B.esfrm;; lar». An der Stelle des Großkönigs steht Jahwe, an er _ Vasallen Israel.Jahwe zählt zunächst aus der Vergangen 

heit seine Hcilstaten für Israel auf, vor allem die !_ier�u; führung aus Ägypten. Auf Grund dieses vorgangig 
Gnadenhandelns stellt er dann die grundlt;gende B� forderung: ausschließliche Jahweverehrung m Israet mdieser Forderung hängt zusammen die häufig vo� 0.,h mende •B.esformeh: •Du wirst mein Volk sem, 1 
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Werde dein Gott sein•. An das «Hauptgebot» schließen sich kultische und ethische Einzelverpflichtungen an. Sie wachsen sich im Laufe der Zeit durch Auföahme immer weiteren Rechtsstoffes zur Fülle der «Gesetze» des Pentateuchs aus. Das Ende des «B.esformulars» bilden (+)Segens- und Fluchtexte. Der B. wird von Israel frei akzeptiert (Ex r9,3-8 24,3-7 Dt 26,r6--r9). Der B.eskult und andere Institutionen sichern seine Beständigkeit. Er ist materialisiert in der B.esurkunde. Es ist möglich, aber nicht sicher, daß der (Ur-)+ Dekalog die älteste Form der B.esurkunde darstellte. Die B.esurkunde der späten Königszeit dürfte nur wenig erweitert in Dt 5-28 erhalten sein. Das Heiligkeitsgesetz (Lv r7-26) stammt wohl ebenfalls aus dem B.eskult zu Jerusalem. Die Mehrheit und Vielschichtigkeit dieser Texte zeigt, daß die B.esinstitution bei aller Stabilität eine echte Geschichte hatte. (2) Zu dieser Geschichte gehören auch mehrere weitere B.es schliis se, von denen das AT berichtet. Der «Moabbund» (Dt 28,69) ist vielleicht nur eine literarische Fiktion zum Einbau des Dt in den Erzählungszusammenhang. Der von+ Josue (II. C) geschlossene «Sichembund•> steht am Ende der Landnahme; wahrscheinlich konstituierte sich hier die Amphiktyonie der r2 Stämme als Trägerin der (älteren) B.esinstitution. Unter Samuel wurde der B. der neueingeführten Institution des Königtums Verbunden (vgl. rSm r2). Die Überführung der B.eslade ?,ach Jerusalem durch David (2Sm 6) verknüpfte die B.esinstitution bleibend mit dieser Stadt und dem davidischen Königtum. In der Königszeit müssen wir außer in Zeiten des Abfalls mit periodischer kultischer «B.esverlesung» thnen (Dt 3 r,9--r3), ferner mit «B.esbestätigung• bei derungen in der Führungsspitze (z.B. « Joasbund» 2fg II,17). Die Propheten verstanden sich wesentlich a s Boten Jahwes, die das B.esvolk vor B.esbruch warnen, ��r B.estreue zurückführen, im Fall der Verhärtung das IUtreffen der B.esflüche ankündigen, den eingetretenen B .. �sbr�ch deklarieren, bei Buße zur B.eserneuerung ern:i,achtigen sollten (in Analogie zu den Diplomaten, die ein (:roßkönig zu einem rebellischen Vasallen sandte). JYP1sche «B.eserneuerungen» (nach eindeutigem B.es
Bruch) sind der «Josiabund•> 622 vC. (2Kg 22f) und der · des Sidkia (Jr 34,8 ff). Nach dem Exil scheinen die hBbeserneuerungen» dann periodisch stattgefunden zu ah en. An sie konnten sich besondere Reformen anSC ließen (Neh 9{). i3) Der Gottesbund beherrschte so sehr das Denken sraels, daß man sekundär auch andere  Erwählungs-10r gänge mit dieser Kategorie erfaßte. Das gilt vor al-em von der Erwählung der Davidsdynastie (2Sm 23,5 �C;hr 13,5 21,7 Ps 89 Sir 45,25) und der aaronitischen 
df1ester.�chaft (Nm 18,1-19 25,12f Sir 45,6-25). Aller
li ngs hangen «Davidsbund» und «Levibund» auch sach
sth n:i,it der sinaitischen B.esinstitution zusammen. Eigen�nd1g_ ist dagegen der B. Gottes mit Abraham, wie J • 8��ldert (Gn r5). Hier wird die B.esaussage für eine �1Us�it1ge eidliche Verpflichtung Gottes zur Erfüllung der 
( an Verheißung herangezogen. . . . /l Da� (+) Deuteronomium und d1e deutcron01mst1-
s; e Literatur entwickeln eine echte «B.estheologie». Ur
chrung de� B. ist die liebende +Erwählung der Patriark en und ihrer Nachkommen durch Gott aus allen Völ
sehrn (7,6ff 10,14f). Ihr entsprang Gottes Verheißungs
gebwur an die Patriarchen, ihnen das Land Kanaan zu 
di en (6, _1of u. ö.), die Herausführung aus Ägypten und 
u.�.reremfüh�ung ins verheißen� Land (6,21ff 26,8f · Durch dieses Tun Gottes w1rd Israel zum Gottes-269 
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volk konstituiert, dem Jahwe dann am Horeb ( = Sinai) grundsätzlich, durch die mosaische Vermittlung im einzelnen seinen Willen verkünden kann (5). Soviel Einzelverpflichtungen (r2-26) dieser Gotteswille (tiiräh «Gesetz» genannt - dieses Wort ist deuteronomistisch fast gleich B.) umfassen mag, sie sind stets nur Entfaltungen des einen Hauptgebots (5-rr), das selbst in verschiedenster Weise formuliert werden kann (Furcht, Dienst, Liebe, Nichtvergessen usw.). Die Ursituation des B.esschlusses wird im kultischen «Heute» wieder präsent. Israel steht dann immer noch am Jordan, an der Grenze des verheißenen Landes. Es hat die Heilsgabe des B.es, das «Leben» im «Land», noch nicht wirklich in der Hand, denn sie ist an seine B.estreue geknüpft. Das theologische Thema des deuteronomistischen Geschichtswerks ist gerade der Verlust dieser Heilsgabe durch den fortgesetzten B.esbruch Israels. Diese vom ursprünglichen Vertragsbegriff her notwendige, streng rechtliche Verknüpfung von B.estreue und Heilsgabe wird allerdings in den jüngeren Schichten des literarisch sehr komplexen Dt im Lichte der neuen B.estheologie der exilischen Propheten schon überwunden (4,26--28 9,4ff 30,r-ro). (5) Für die Prop h c ten der Exilszeit  ist der alte Sinaibund völlig gebrochen und ans Ende gekommen (z.B. Jr u,1-r7 Ez r6). Aber sie erkennen, daß die Selbstbindung Gottes an Israel größer ist, als das Denkmodell eines Vertrags ausdrücken konnte. Trotz des eingetretenen Endes der B.esinstitution zeichnet sich ihnen für die Zukunft ein neues Heilshandeln Gottes ab, welches das alte weit übertrifft. Da sie jedoch typologisch denken, konzipieren sie die neue Wirklichkeit mit dem alten Begriff als den «Neuen B. » (Jr 3 r,3 r-34 32,37-41 Ez r6,6o--63 34,25-31 37,r 5-28). In ihm werden alle Sünden getilgt (Jr 3 r,34 Ez 36,25). Er wird nicht mehr äußere Institution sein (Jr 3 I,33 Ez 36,26{). Israel wird wieder unter einem davidischen Idealkönig stehen (Ez37,25, vgl.Jr 33,r4-26). Deutero-lsaias erweitert dieses Bild des •Neuen B.es• noch: Mittler ist der leidende Gottesknecht (Is 42,6 f 49,6 53), durch die Aufnahme der Heiden wird dieser «B.» universal (Is 55,3-5 49,6). In dieser exilsprophetiKhen Zukunftstheologie - das muß man klar sehen - ist der präzisjuristische Sinn des Wortes B. aufgegeben, es wird zur typologischen Chiffre. (6) Eine andersartige Loslösung vom Vertragsdenken, nämlich ohne jede Hinwendung zur Zukunft, geschieht in der B.estheologie der Pries terschr ift. B. ist nur göttliche Gabe und Stiftung. Der Mensch ist nur Empfänger. So kann auch sein Versagen den B. nicht zunichte machen. •Zeichen• werden gestiftet, die an den B. erinnern sollen (Regenbogen, Beschneidung). Ein gewaltiges System komplizierter Sühneeinrichtungen ist eingesetzt, den Menschen im B. zu halten. Diese neue Begriffsbildung zwingt auch zu einem völlig neuen Entwurf der Heilsgeschichte. P entfernt die B.esaussage aus den Sinaiereignissen. Diese (bestehend vor allem aus der Aushändigung des Sabbats und der Errichtung des Kultes) sind nur die geschichtliche Vollendung des in Gn r 7 herausgearbeiteten Patriarchenbundes, der nun zu dem B. Israels wird. Vor ihm wird noch die universale, die ganze Menschheit betreffende Heilssetzung des Noebundes angebracht (Gn 9,9--17): so etwas ist nun möglich, weil B. im Sinne reiner Stiftung nicht mehr die Erwählungsaussage impliziert. Diese wird jetzt vom Inhalt des Abrahambundes her formuliert. In ihm hat Israel alles. Neue Heilssetzungen der Zukunft werden nicht erwartet (während der im kultischen Interesse ver-
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wandte Verfassungsentwurf Ez 40-48 der Zukunft zugewandt ist). 
(II) IM JUDENTUM DER ZEIT CHRISTI. Im Kanon sind die verschiedenen B.estheologien vereint und werden zusammengeschaut. Kult und Brauchtum sind vom Pentateuch her bestimmt. Gleichbedeutend mit � «Gesetz» kann nun auch das Wort «B.» einfach die angestammte Religion bezeichnen. Die für uns nur schwer unterscheidbaren Strömungen des Judentums haben wohl jeweils einen anderen der verschiedenen möglichen Aspekte des Wortes betont. Bei den Vorläufern des rabbinischen Judentums scheint der sinaitisch-juristische Gesichtspunkt in den Vordergrund getreten zu sein. Im hellenistischen Raum wirkte sich die von P beeinflußte L�X-Übersetzung von b•rit durch <5ia8nxri (profangriech1sch: «Verfügung», «letztwillige Verfügung = Testament») aus (Philo). Leitende Funktion übernahm der B.esbegriff im offiziellen Judentum anscheinend nirgends. Anders in einigen radikalen Randgruppen des Judentums. Jub setzt in seiner Geschichtsdarstellung alle biblischen B.esschlüsse am Wochenfest, dem «FestdesB.es», an : vermutlich wurde in chasidäischen Kreisen an diesem Fest regelmäßig der B. mit Gott und untereinander durch Schwur erneuert. Konstitutiv war ein solcher B.esschwur f�r die Zugehörigkeit zur Qumransekte. 1 QS I f bietet 
em (dem alten B.esformular verpflichtetes !) Ritual des «Eintritts in den B.», nach 1 QS 2, 1 9-23 wurde der B jährlich in dieser Form wieder erneuert. In CD be� 
�eichnet sich die Sekte als die Gemeinde des «neuen B.es i� Lande Damaskus» (6,1 9 u.ö.).Jr 3 1,31 wird also als erfüllt betrachtet, doch geht das zusammen mit äußerstem 
<?esetz�srig�rismus. Der von Jeremias verheißene Heilige Geist wirkt schon in den Gliedern der Gemeinschaft dennoch ist dieser «neue B. » noch nicht der weiterhin er� wartete eschatologische B. 
�III) 11:1 NT. D:is Wort dta8�xri steht 26mal, davon 7mal m at.lichen Zitaten, 1 6mal in Anspielungen an das AT 3 mal unabh�ngi�. In Gal 3, 1 5-17 und Hehr 9,16f trit� der profangnechische Sinn «Testament» in den Vordergrund. - Die Botschaft des NT ist: Gott hat in Christus den von d_en Propheten verheißenen Neuen B. mit der Me.':1schheit geschlossen, der den Sinaibund endgültig a��ost und damit zum «alten B.» (2Kor 3,14) macht, wa�rend er selbst eschatologisch und damit unüberholbar ist. D�r Neue B. wird proklamiert in den � Abendm�hlsbenchten. Sein Verhältnis zur alten Heilsordnung erortern P�ulus und Hehr theologisch-systematisch. Andere Bereiche des NT treiben B.estheologie, ohne das Wort <5ia8nxri zu benutzen. 
g) In_ den Abendmahlsberichten bezeugen beide berlie_ferungen des Kelchwortes die Stiftung des Neuen B.es beim Abendmahl und setzen sie in Bezug zum AT. In �t 26,28 (vgl. Mk 1 4,24) weist «B.esblut» auf Ex 24 8 zuruck, den rechtskräftigen Abschluß des Sinaibund�s durch B.esopfer. Dabei weist das Wort vom «Ausgießen, des Blutes �Mt verdeutlicht : «zur Vergebung der Sünden�) zuglei�h vorwärts auf den Opfertod Christi. «Für +- Vlele » bezeichnet Jesus als den stellvertretend sühnenden 
�ottesknech_t (Is 53). - Lk 22,20 (vgl. 1Kor n,25) nimmt die prophetisc�e �e�heißu1?-g eines Neuen B. auf (Jr 3 1,3 r) und erkl�rt sie m Christi Blut erfüllt. (2) Pau lus  w�iß sich selber als «Diener des Neuen B.es» (2Kor 3,6) .  D�eses Selbstverständnis beruht nicht nur auf dem treu_tradierten (1Kor u,25) Kelchwort des Abendmahlsbenchts, sondern vor allem auf der eigenen Erfah-
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rung, daß sich durch seinen Dienst an den Heiden (d.h. uni_ve�sal) die Verheißungen der Propheten erfüllen: der Geist 1st ausgegossen, Herzen von Fleisch sind da statt s�einer1;1-er Tafeln (2Kor 3,3). Diese Erfahrung verbindet sich mit der anderen, daß ein Teil Israels sich der neuen Botschaft verschließt und auf dem sinaitischen Standpunkt verharren will (3,12-16, vgl. Röm 9-1 1  u.ö.) . D�her wird die exilsprophetische und spätdcuceronom�sche Abkehr vom sinaitisch-juristischcn 13. leitend für sem ganzes theologisches Denken, das sich klassisch im Röm niederschlägt. Dabei gebraucht er aber nur gelegentlich das Wort von der «alten» und von der «neuen» 
<5!a8nxri (2Kor 3,6.14) oder stellt die «zwei <5ta8ijieai» 
emander gegenüber (Gai 4,24). Sein normaler Terminus fü� den �inaibund ist v61w, («Gesetz»), was hehr. töräh 
w1ederg1bt. Um die «B.estheologie» des Paulus zu erfassen, müßte man also seine «Theologie des Gesetzes» entfalten. In Gedankenführung (z.B. im Ansatz bei der Frage, wer «im. Recht» sei, Mxaw,, Gott oder der Mensch), at.li�_hen Zitaten (z.B. bei der exegetisch richtig liegenden AJ?-fuh�ung von Dt 30, 12-14 in Röm 10,6-1 0) und Begnffsbildung (z.B. «eigene +. Gerechtigkeiu Röm 1 0,3, 
vgl. Dt 9,4) lebt sie vom Dt und von den Propheten her. Zugleich integriert Paulus allerdings auch wesentliche Ansä�ze der priesterschriftlichen Theologie: durch die Beze!chnung alles Sinaitischen mit v6µo, wird das Wort 
<5ta8rixri auch bei Paulus für die rein verheißenden Got
tessetzungen an die Patriarchen frei. Hier verwendet es 
�aulus (Röm 9,4 Gai 3,15.17 Eph 2, 12) und sieht dabei 
m Abrah�ms Rechtfertigung ohne Gesetz aus reine� 
Glauben eme Vorwegnahme der Rechtfertigung in Chri
stus (Gai 3 , 1 5-25, vgl. Röm 4) . (3) Im Hebräer  b r ief  wird <5,a8�xri zum Zentralbegriff. v�r_ allem zwischen 7, 1 und 1 0, 1 8. Von Jr  3 1,31-34 her (zmert 8,8-1 2  und 10, 1 6f) wird zwischen altem und neuem, unvollkommenem und vollkommenem, vorläufigem und ewigem B. unterschieden. Die typologische 
Entsprechung der beiden D.e wird in kultischen Katego

rien aufgezeigt und dient zur Entfaltung der Christologie. 
Christus ist in seinem priesterlichen Selbstopfer «Bürge• 
(7'.22) und «Mittler• (8,6 9, 14-1 8  12,24) des Neuen ß,es. 
�1e Kraft seines Blutopfers geht in diesen D. ein (10, lZ 

bis 22), so daß er Tilgung der Sünden für immer bedeutet 
(9, II-15 1 0, II-18), Heiligung (10, 10.29), Zugang zu 
Gott (7,25 10,19-22) und zum Verhcißungserbe (9, 15tf). 
Von emer B.esverpflichtung ist nicht die Rede, wenn auch 
die Pflicht zu einem der Gnade und des B.es würdigen 

Wandel eindeutig betont wird (10, 19-3 1 13,2of). 
(4) In anderen Schichten des NT erscheint �,aOfi,eri nicht als theologischer Begriff. Manchmal liegt jedoch der S�
che nach B.estheologie vor. So, wenn Ma t th äu s die 
Bergpredigt als ein Widerspiel der Gesetzgebung . am 
�inai entwirft, oder wenn bei J O h  an n e s  die Gotteshebe 
m Anlehnung an die deuteronomisch-vertragliche ß,es
theologie als Beobachtung der Gebote definiert wird (Jo 
1 4,21, vgl. 14, 15.23 f 1 5, 10 1Jo 2,3-5). 
Lit: G.Quell/J.Behm (ThW II 106-137" dort auch die altert Lit,)• f{. 
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